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Zehn Jahre nach der Anerkennung der Systemi-
schen Psychotherapie als Verfahren durch den 
wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie hat am 
22. November 2018 der gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) den Nutzen und die medizinische 
Notwendigkeit der Systemischen Therapie für 
Erwachsene bestätigt und damit den Grundstein 
dafür gelegt, dass Systemische Therapie künftig 
als Versicherungsleistung aus der gesetzlichen 
Krankenkasse zu vergüten ist. Der G-BA stellt ei-
nen Nutzen in fünf Anwendungsgebieten fest. Bis 

März 2019 soll gemäss einer Auskunft des Bun-
desgesundheitsministeriums das Bewertungs-
verfahren abgeschlossen sein. Systemische The-
rapie wird dann als viertes Richtlinienverfahren 
zur Behandlung psychischer Störungen aner-
kannt sein.

Peter Schulthess ist Vorstandmitglied der ASP 
und vertritt diese gemeinsam mit Gabriela 
Rüttimann in der EAP. Er ist auch Vorsitzender 
des SARC in der EAP.
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